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Pflichten und Rechte der Strafgefangenen

§43

(1) Die Strafgefangenen haben entsprechend den Bestimmungen dieses 
Gesetzes gleiche Pflichten und Rechte, unabhängig ihrer Nationalität, ihrer 
Rasse, ihres Glaubensbekenntnisses, ihrer Weltanschauung, ihrer Zuge
hörigkeit zu einer Klasse oder sozialen Schicht.

(2) Während des Strafvollzuges werden ihnen Beschränkungen auf erlegt, 
die im Interesse der Auf rech terhaltung der Sicherheit und Ordnung in den 
Strafvollzugseinrichtungen erforderlich sowie für die Erziehung der Straf
gefangenen notwendig und gesetzlich zulässig sind.

§44

Die Strafgefangenen sind verpflichtet:
1. die in diesem Gesetz und den dazu erlassenen Durchführungsbestim

mungen sowie in den Hausordnungen festgelegten Verhaltensregeln 
einzuhalten;

2. den Anordnungen der Strafvollzugsangehörigen und anderen mit der 
Beaufsichtigung beauftragten Personen Folge zu leisten;

3. die ihnen zugewiesene Arbeit ordnungsgemäß zu verrichten, sich dabei 
gegenseitig zu unterstützen und die Arbeitszeit voll zu nutzen;

4. die Werkzeuge und Maschinen vor Beschädigung und Verlust zu bewah
ren und mit Material sparsam umzugehen;

5. die Einrichtungen der Verwahr- und Arbeitsräume zu pflegen und zu 
schonen;

6. an den staatsbürgerlichen Erziehungs- und Bildungsmaßnahmen sowie 
am Unterricht zur Vervollkommnung der Allgemeinbildung teilzuneh
men und sich die für die Arbeit notwendige Qualifikation anzueignen;

7. die Bestimmungen über den Gesundheits- und Arbeitsschutz sowie über 
den Brandschutz einzuhalten;

8. Gefahren für Personen und Sachen unverzüglich zu melden und soweit 
wie möglich abzuwenden.

§45
(1) Strafgefangene, die während des Strafvollzuges schuldhaft einen 

Schaden verursachen, sind nach den zivilrechtlichen. Bestimmungen zum 
Schadensersatz verpflichtet.

(2) Bei schuldhafter Schadensverursachung in Erfüllung ihrer Arbeits
pflichten sind die Strafgefangenen den Geschädigten direkt zum Schadens
ersatz verpflichtet. Für die Höhe der Schadensersatzpflicht findet das 
Gesetzbuch der Arbeit entsprechende Anwendung.
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